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Vergleichswertanpassungen in der 
sachverständigen Bewertung von 
Wohnraummieten 
In diesem Beitrag, der im Rahmen von zwei Ausgaben vorgestellt wird, geht es um praktische Aspekte bei der 
Durchführung des Vergleichswertverfahrens bei der Mietpeisbewertung exemplarisch von Wohnraummieten. 
Möglichkeiten und Grenzen werden anhand praktischer Beispiele dargestellt und diskutiert. Dazu werden 
schwerpunktmäßig Vergleichswertanpassungen als nichthierarchische Einzelfaktoranpassungen, hierarchische 
Anpassungen über Nutzwertanalyse/Zielbaum sowie Vergleichswertverfahren mittels Regressionsanalyse the-
matisiert. Anliegen ist nicht zuletzt, tradierte Vorgehensweisen darzustellen und ggf. kritisch zu hinterfragen, 
wie sie aus einschlägigen Veröffentlichungen und auch aus der Überprüfung von Mietgutachten aus der Mitarbeit 
in Fachgremien im Rahmen der öffentlichen Bestellung bzw. Wiederbestellung bekannt geworden sind. Der Bei-
trag soll also ausdrücklich nicht von der Publikation von Praxisbeiträgen der Mietpreisbewertung abschrecken, 
sondern gerade dazu auffordern, dieses doch vergleichsweise schwach gesäte Feld von speziellen Fachveröffent-
lichungen weiter zu bestellen.

Vergleichswertverfahren in der 
Mietpeisbewertung 
Die in der ImmoWertV und der 
VW-RL kodifizierte Herangehens-
weise der Grundstückswertermitt-
lung wie auch die der 
Mietpeisbewertung ist an die sub-
jektive Werttheorie[1] angelehnt. 
Sie folgt damit der neoklassischen 
Wirtschaftslehre, deren konzeptu-
elle Grundidee es ist, die Preisbil-
dung auf Märkten auf subjektive 
Nutzenschätzungen bzw. daraus 
resultierende rationale Wahlhand-
lungen zurückzuführen.  Gern wird 
hierzu aus dem BGH-Urteil vom 
24.01.1963 – III ZR 149/61, zitiert: 
„Ein wirtschaftlich handelnder 
Marktteilnehmer wird den für ihn 

vermögensmäßig günstigeren Weg 
beschreiten.“

Dieses Konzept durchzieht dann 
die bekannten Verfahren und Me-
thoden, mit denen modellhaft ver-
sucht wird, „die Preisbildung der 
Teilnehmer am Grundstücksmarkt 
nachzuvollziehen“[2]. Wie die neu-
eren Anforderungen an die Grund-
stücks- wie die Mietpreisbewer-
tung – Stichwort Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten – in ihren 
Umsetzungsversuchen offenbaren, 
stößt die auf den tradierten Prämis-
sen basierende Wertermittlung an 
Grenzen, die wohl im Rahmen der 
bisherigen Paradigmen nicht über-
wunden werden können.[3]

Fallzahl und Vergleichbarkeit

Im Kontext der subjektiven Wert-
theorie kommt bei der Wertermitt-
lung von Immobilien gemäß § 15 
ImmoWertV dem Vergleichswert-
verfahren eine herausragende Be-
deutung zu, stellt es doch nach ein-
helliger Lehrbuch-Auffassung der 
Grundstücksbewertung das beste 
und sicherste Verfahren zur ange-
strebten Nachzeichnung des Weges 
der subjektiven Wertschätzung und 
der so gedachten Marktpreisbil-
dung dar. Die Voraussetzung für 
die Anwendung des Vergleichs-
wertverfahrens über die Auswer-
tung von Vergleichspreisen bzw. 
mittels Vergleichsfaktoren sind ge-
eignete Vergleichsfälle in ausrei-
chender Zahl und mit hinreichen-
der Vergleichbarkeit. Hinsichtlich 
der ausreichenden Anzahl soll hier 
nur der bereits an anderer Stelle 
von uns gegebene Hinweis wieder-
holt werden: „In der Mietpreisbe-
wertungspraxis für die ortsübliche 
Vergleichsmiete sollte die Zahl der 
Vergleichspreise u.E. zwischen ca. 
15 bis ca. 30[4] liegen. Geringere 
Fallzahlen können in Ausnahmefäl-
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len bei der Bewertung besonderer 
Teilmärkte zu rechtfertigen sein, je-
doch sollte dann auf mathematisch-
statistische Analysen ‚mangels 
Masse‘ verzichtet werden.“[5] Er-
gänzt werden kann, dass die An-
wendung bestimmter Werkzeuge 
der Vergleichswertanalyse und  
-anpassung eine Mindestgröße von 
Vergleichsdaten voraussetzt. So 
gibt es in der statistischen Fachlite-
ratur[6] z.B. für eine multiple line-
are Regression unterschiedliche 
Empfehlungen zur Mindestanzahl 
der Datensätze.

Bei der Durchführung des Ver-
gleichswertverfahrens ist es also 
häufig erforderlich, die Zahl der ein-
beziehbaren Vergleichsfälle durch 
zeitliche und sachliche Vergleichs-
wertanpassungen (nachfolgend in-
tertemporärer und interqualitativer 
Preisabgleich) zu vergrößern. Denn: 
Zur Beschränkung auf sachverstän-
dige Auswahlen wegen der Nicht-
realisierbarkeit von Zufallsstich-
proben tritt namentlich bei der 
Mietpreisbewertung oft die Rest-
riktion auf, dass die Bewertung mit 
geringem Datenbestand durchge-
führt werden muss. Lösungswege 
sind zu sehen in:[7] 

  einer großzügigeren Auslegung 
der gesetzlich vorgegebenen 
Vergleichskriterien

  der Berücksichtigung von Daten 
aus vergleichbaren Gemeinden

  der Fortschreibung zurücklie-
gender Daten

  der Interpretation und Kritik von 
weiteren Datenquellen

Wenn Dröge weiter ausführt: „Eine 
großzügige Erweiterung der vom 
Gesetzgeber genannten mietpreis-
bildenden Merkmale wie Art, Grö-
ße, Ausstattung, Beschaffenheit 
und Lage können durchaus zu ei-
nem exakten Ergebnis führen, vo-
rausgesetzt, die einzelnen Merk-
malsabweichungen werden intensiv 
untersucht und angemessen durch 
Zu- und Abschläge berücksichtigt“, 
so ist dem sicher zuzustimmen, 

doch liegt auch hier die Schwierig-
keit im Detail, insbesondere in der 
überzeugenden Begründung sowie 
in der auseichenden Berücksichti-
gung von Komplexität und Maß 
der erforderlichen Vergleichswert-
anpassungen. 

Für die Durchführung des Ver-
gleichswertverfahrens bei der 
Mietpreisbewertung sind offen-
sichtlich zwei miteinander verbun-
dene Analyseschritte erforderlich:

a) die qualitativ zutreffende Aus-
wahl der Vergleichsfälle und

b) deren quantitative Aufbereitung 
insbesondere mittels mathema-
tisch-statistischen Methoden. 

[Wenn a) fehlgeschlagen => dann 
kann b) dies nicht heilen]

Im Vergleichswertverfahren ist bei 
der qualitativen Vergleichsobjekt-
auswahl zu gewährleisten, dass 
diese mit dem Bewertungsobjekt 
hinreichend übereinstimmen. „Das 
Gesetz spricht von Vergleichbar-
keit, nicht von Deckungsgleichheit, 
was angesichts der Vielfalt von 
Wohnungen praktisch auch  nicht 
möglich wäre.“[8] Die vom Ge-
setzgeber gewünschten entspre-
chenden Wohnwertmerkmale wer-
den im unbestimmten Rechtsbe-
griff mit Art, Größe, Ausstattung, 
Beschaffenheit und Lage ein-
schließlich der energetischen Aus-
stattung und Beschaffenheit be-
nannt.[9] Dazu kommen die auf die 
Wohnmietenkategorien der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete und der 
marktüblichen Miete bezogenen 
zeitlichen Vorgaben (im Bestand 
veränderte und neu abgeschlossene 
Mieten einerseits und ausschließli-
che Neumieten andererseits).

Schon über die qualitative Voraus-
wahl der in das Vergleichswert- 
verfahren einzustellenden Ver-
gleichsdatensätze kann späteren 
Vergleichswertanpassungen z.B. 
durch die Verwendung von Clus-
terungen (z.B. Wohnungsgrößen-

gruppen) und Normierungen (z.B. 
auf gebräuchlichen Ausstattungs-
standards bestimmter Baulichkei-
ten), wenn möglich unter Verweis 
auf die örtliche Verkehrssitte[10] 
spiegelnden Quellen wie insbeson-
dere Mietspiegeln, entgegengear-
beitet werden. Im Ergebnis sollten 
u.E. in der Mehrzahl der Bewer-
tungsfälle solche „Anpassungsnot-
wendigkeiten“[11] entfallen, wie 
beispielsweise die

  von Mehrfamilienhausmieten 
auf Einfamilienhausmieten, 

  Mietkorrekturen wegen abwei-
chender Wohnungsgrößen,

  Mietkorrekturen wegen essen-
zieller Abweichungen in der 
Ausstattung (z.B. von Ausstat-
tung ohne auf Ausstattung mit 
Sammelheizung) oder in der Be-
schaffenheit (z.B. von Objekten 
mit umfassender Modernisie-
rung/Instandsetzung auf solche 
in unsaniertem/teilsaniertem Zu-
stand).

Und auch die Problematik der im 
Sachverständigengutachten i.d.R. 
nicht zu quantifizierenden Miet-
preiswirkung der energetischen 
Ausstattung und Beschaffenheit 
kann durch Auswahlbeschränkung 
auf hinsichtlich der Baujahresklas-
se und der insbesondere energeti-
schen Ausstattung und Beschaffen-
heit hinreichend vergleichbare 
Vergleichsobjekte gehandhabt wer-
den. Zu beachten ist ferner, dass die 
inhaltliche Ausfüllung der Wohn-
wertmerkmale sich z.T. an objekti-
ven Maßstäben wie bei der Größe 
in Gestalt der Wohnfläche in m² in 
Anlehnung an die II. BV resp. 
WohnFlV bemisst, z.T. an subjekti-
ven Einschätzungen wie bei Lage 
unter Einbeziehung solcher Kriteri-
en wie Image und Wertschätzung 
einer Lage festmacht. Die komple-
xen Wohnwertmerkmalen Beschaf-
fenheit und Ausstattung sind dage-
gen häufig über Normierungen, die 
an die Grundstücksbewertung an-
gelehnt sind, zu fassen. Weitere 
Ausstattungsdetails, denen bei Ge-
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richtsgutachten in Parteivorträgen 
mitunter eine große Bedeutung zu-
geschrieben wird, können aus der 
Erfahrung einer Vielzahl sachver-
ständiger Mietpreisbewertungen 
marktgerecht sehr häufig so beur-
teilt werden, dass diese mietpreis-
mäßig in der Bandbreite der erho-
benen Vergleichsmieten enthalten 
sind. Aus der Normierung  
z.B. anhand von Gebäudestandards 
ergeben sich für die Operationali-
sierung der Merkmale im mathe-
matisch-statistisch gestützten Ver-
gleichswertverfahren Anforderungen, 
auf die im Weiteren vertiefend ein-
gegangen werden wird (Stichwort 
kategoriale Variablen/Dummy-Va-
riablen). 

Vergleichswertanpassungen – 
insbesondere Spezifika bei der 
Mietpeisbewertung
Die Anpassung der Vergleichskauf-
preise in der Grundstückswerter-
mittlung wird in der fachlichen 
Diskussion insbesondere im Zu-
sammenhang mit der VW-RL der 
zu generierenden geeigneten, hin-
sichtlich der wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmale und Stichta-
ge abschließend angepassten Kauf-
preise (=Vergleichspreise) themati-
siert. Auch in Übertragung auf die 
Mietpreisbewertung kann Strot-
kamp gefolgt werden, wenn er für 
die unbestimmten Formulierungen 
zur hinreichenden Übereinstim-
mung zwischen Bewertungs- und 
Vergleichsobjekten in der Richtli-
nie (keine Anpassung bei unerheb-
lichen Unterschieden und Anpas-
sung in sachgerechter Weise) 
ausführt:

  allgemeine Spannen ließen sich 
nicht festlegen, da diese von der 
Homogenität der Auswahlen ab-
hingen,

  unerheblich seien Abwei-
chungen in der Größenordnung 
der üblichen Rundungen,

  die notwendige Umrechnung 
dürfe zur Vermeidung einer un-
günstigen Fehlerfortpflanzung 

nicht „über zu weite Strecken“ 
erfolgen.[12]

Strotkamp meint ferner, dass „ab-
gesehen von der Beachtung der 
Fehlerfortpflanzung … Kleiber der 
Auffassung (sei), dass eine hinrei-
chende Übereinstimmung zwischen 
Vergleichsgrundstück und Werter-
mittlungsobjekt nur dann gegeben 
ist, wenn die wertmäßige Abwei-
chung +‒ 30 % nicht übersteigt“. 
Der Autor hält dieses für zu einen-
gend und nicht haltbar „im Be-
wusstsein, dass für identische 
Grundstücke Kaufpreise um +‒  
30 % streuen“.[13]

Es ist hier u.E. zu fragen, ob die oft 
hohe Kaufpreis- bzw. Mietpreis-
streuung mit Anpassungen zum 
Ausgleich größerer als der von 
Kleiber (und anderen) angemerk-
ten Zu-/Abschlagsmargen nicht in 
Richtung einer Überdehnung der 
Vergleichswertanpassung und letzt-
lich der Verfälschung der immer zu 
fordernden Marktabbildung abdrif-
ten kann. Im Übrigen ist die Über-
legung von Kleiber nicht von der 
Hand zu weisen, wonach es „auf 
die Summe der Zu- und Abschläge 
in ihrer absoluten Größe“[14] an-
kommt, was an folgendem Beispiel 
aus einer Veröffentlichung verdeut-
licht werden kann (s. Tab. 1, S. 13).

Unter Berücksichtigung zuvor ge-
nannter Überlegung und entspre-
chender Betrachtung des absoluten 
Betrages der Einzelanpassungen 
sieht man hier bedenkliche Umfän-
ge der Anpassungen (von der ei-
gentlich nicht akzeptablen Fallzahl 
namentlich wohl für eine größere 
Stadt/Großstadt sowie der nicht 
thematisierten Wertigkeitsstruktu-
rierung der einbezogenen „Anpas-
sungen“ ganz abgesehen).

Das Problem der Ergebnissicher-
heit der Ableitung des jeweiligen 
Bewertungsresultats – in der Miet-
preisbewertung vom BGH aus-
drücklich als Punktwert und be-
gründete Spanne gefordert – sollte 
zudem nicht mit dem einer mögli-

chen oder unmöglichen Vergleichs-
wertanpassung vermischt werden. 
Das Problem der Ergebnissicher-
heit der Ableitung des jeweiligen 
Bewertungsresultats der Verkehrs-
wert/Marktwertermittlung wurde 
schon vor längerer Zeit im Kontext 
damals aktueller Rechtsprechung 
von Fachautoren diskutiert: Abwei-
chungen von 10 % werden auch in 
der Rechtsprechung als üblich an-
gesehen.[15] In der Fachwelt wur-
de diese Entscheidung des OLG 
Schleswig, dass eine Maklerbera-
tung mit einer Ergebnisabweichung 
von maximal 10 % vom Verkehrs-
wert noch hinzunehmen sei, durch-
aus kritisiert, so von Petersen: „Im 
Gegensatz dazu steht die Einstel-
lung des BGH, der 20 – 30 % Ab-
weichung als „noch richtig“ zuge-
standen hat[16] …Zu der generellen 
Problematik der marktgerechten 
Immobilienbewertung kommt, dass 
im Immobilienbereich für absolut 
Gleichwertiges Verschiedenes ge-
zahlt wird. Der Markt zeigt, dass 
die praktische Wertermittlung von 
Toleranzen bestimmt wird und nicht 
zu präzisen Ergebnissen führen 
kann… Die Anforderungen der 
Schleswiger Richter können nur in 
seltenen Fällen, möglicherweise 
bei Eigentumswohnungen, erfüllt 
werden. Die Abweichungen werden 
von diesem Immobilientyp über 
Einfamilienhäuser, Mehrfamilien-
häuser, Geschäftshäuser zu Indust-
rieobjekten immer größer, wobei 
die Lage in Großstädten günstiger 
ist als die auf dem flachen Lande. 
Hier wird man die vom BGH ange-
setzten Grenzen häufig öfter als es 
gut ist ausnutzen müssen.“[17] 
Dies ist aber wohl von der Proble-
matik der Zu- und Abschlagsmargen 
im auf das Vergleichswertverfahren 
gestützten Bewertungsgutachten zu 
unterscheiden. Von der Streuung des 
Ergebnisses kann auf die Güte der 
Mittelwertbildung des Bewertungs-
ergebnisses geschlossen werden, 
was eventuell zu kritischer Beurtei-
lung des Vergleichsmaterials führen
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Praxisbeispiel 1 (GuG 5/2011)

Abweichung Lage Geschosszahl Größe Ausstattung Balkon/Garten Anpassungen
Faktor % % % % % abs. Betrag
Vergleichs- 
objekt 1

0 ̶  10 ̶  5 0 10 25

Vergleichs-
objekt 2

̶  10 0 10 0 ̶  10 30

Vergleichs-
objekt 3

10 ̶  10 0 10 10 40

Vergleichs-
objekt 4

10 ̶  10 ̶  5 10 10 45

Fortsetzung Anpassung bezogen auf Miete ursprünglich Anpassungen 
zur ursprüng-
lichen Miete 
absolut insge-
samt

Nettokaltmiete 
ursprünglich

Nettokaltmiete 
angepasst.€/m²

Lage Geschosszahl Größe Ausstattung Balkon/Garten
Vergleichs-
objekt 1

0 ̶  1,10 ̶  0,55 0 1,10 2,75 11,00 10,45

Vergleichs-
objekt 2

̶  1,17 0 1,17 0 ̶  1,17 3,50 11,67 10,50

Vergleichs-
objekt 3

0,84 ̶  0,84 0 0,84 0,84 3,36 8,39 10,07

Vergleichs-
objekt 4

0,90 0,90 0,45 0,90 0,90 4,05 8,99 10,34

Tab. 1: Anpassungen der Vergleichsmieten wegen Abweichungen gegenüber dem Bewertungsobjekt aus Praxisbeispiel 1

Anpassungen der Vergleichsmieten gegenüber dem Bewertungsobjekt (Fortsetzung)
Praxisbeispiel 2

Anpassungen Wohnungsgröße Lage Geschoss 
EG: 1./2. OG

Modernisierungsstand

Faktor €/m² Zu-/Abschlag 
in %

€/m² Zu-/Abschlag 
in %

€/m² Zu-/Abschlag 
in %

€/m²

Vergleichs-
objekt
1 1,000 0,00 – 2,5 ‒ 0,16 + 2,0 0,13
2 0,964 0,28  – 2,5 ‒ 0,18
3 0,989 0,06 + 3,5 0,17 – 4,0 ‒ 0,20
4 0,005 0,03 +5,0 0,27 + 3,5 0,19 + 2,5 0,14
5 1,040 ‒ 0,23 ‒ 2,5 ‒ 0,15 + 3,5 0,21
6 0,998 0,01 ‒ 4,0 ‒ 0,20 + 3,5 0,17
7 1,004 ‒ 0,02 +7,5 0,38 + 3,5 0,18
8 0,964 0,27 ‒ 4,0 ‒ 0,29 + 2,0 0,14
9 1,003 ‒ 0,01 ‒ 4,0 ‒ 0,20 + 2,0 0,10 + 2,5 0,13
10 0,986 0,09 + 2,0 0,12 – 4,0 ‒ 0,25
11 1,011 ‒ 0,06 ‒ 2,5 ‒ 0,14 + 3,5 0,20 + 2,5 0,14
Anpassungen Balkon Gegensprech./

Türöffner
Fußböden EBK

Zu-/Abschlag 
in %

€/m² Zu-/Abschlag 
in %

€/m² Zu-/Abschlag 
in %

€/m² Zu-/Abschlag 
in %

€/m²

Vergleichs-
objekt
1 ‒ 1,0 ‒ 0,06
2 ‒ 5,0 ‒ 0,37 ‒ 2,0 ‒ 0,15 ‒ 1,0 ‒ 0,07 ‒ 3,0 ‒ 0,22
3 ‒ 2,0 ‒ 0,10
4 ‒ 5,0 ‒ 0,27
5 ‒ 1,0 ‒ 0,06
6 ‒ 2,0 ‒ 0,10 ‒ 1,0 0,05
7 ‒ 5,0 ‒ 0,26 + 2,0 0,10
8 ‒ 5,0 ‒ 0,36 ‒ 2,0 ‒ 0,14 ‒ 1,0 ‒ 0,07
9 ‒ 5,0 ‒ 0,25 ‒ 2,0 ‒ 0,10
10 ‒ 2,0 ‒ 0,12 ‒ 1,0 ‒ 0,06
11 ‒ 2,5 ‒ 0,14 ‒ 2,0 ‒ 0,11

Tab. 3: Anpassungen der Vergleichsmieten gegenüber dem Bewertungsobjekt aus Praxisbeispiel 2
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kann.[18]. Die Vergleichsauswahl 
ist dann hinsichtlich ihrer Tauglich-
keit neu zu analysieren und ggf. um 
nicht hinreichend vergleichbare 
Datensätze zu bereinigen und/oder 
um geeignete Datensätze zu ergän-
zen. 

Als eine vor und nach der eventuell 
notwendigen Vergleichswertanpas-
sung im Auge zu behaltende statisti-
sche Größe ist u.E. die der Häufig-
keitsverteilung der Vergleichsdaten. 
Als ein Grundsatz wäre zu formulie-
ren, dass durch die Vergleichswert-
anpassung die aus den Ausgangs-
daten hervorgehende Verteilung 
nicht konterkariert werden sollte.

Problem: Vergleichswertanpas-
sungen wegen Änderungen in den 
allgemeinen Wertverhältnissen 
(intertemporärer Preisabgleich).

Für die Mietpreisbewertung kommt 
dies bei der Bewertung von orts- 
wie marktüblichen Mieten (von 
Gerichten häufig nachgefragt als 
die zu einem Zeitpunkt am Markt 
erzielbare Miete) zum Tragen. Für 
die Mietpreisbewertung dürften 
dazu regionale Preisindizes von be-
sonderem Interesse sein. Die hier-
für zur Verfügung stehenden Da-
tenquellen reichen von der 
amtlichen Statistik bis zu nichtamt-
lichen statistischen Quellen; ihre 
Stärken und Schwächen einschließ-
lich der speziellen Kriterien zur 
Verwendung von Mietspiegeln für 
die Ableitung regionaler Preisindi-
zes werden durch v. d. Lippe und 
Breuer auch für den Mietensach-
verständigen empfehlenswert he-
rausgearbeitet.[19] Kleiber sieht 
mit der ImmoWertV die Reihenfol-
ge der Berücksichtigung abwei-
chender Grundstücksmerkmale so, 
dass an erster Stelle der intertem-
poräre Preisabgleich, hieran an-
schließend der interqualitative 
Preisabgleich erfolgen sollte. Unter 
der Prämisse, dass mit der Ver-
gleichsmietenauswahl für eine sach-
verständige Mietpreisbewertung 
ein möglichst getreues Abbild des 

Mietteilmarktes zum Wertermitt-
lungsstichtag erreicht werden soll, 
kann auch hier diesem Vorgehen 
gefolgt werden. Auch für die 
Marktmietenbewertung koinzidiert 
die Rechtsprechung zwar Abwei-
chungen der Vergleichsmietenab-
schlüsse vom Wertermittlungs-
stichtag, doch darf auch diese nicht 
„über zu weite Strecken“ (s.o.) ge-
schehen. Das LG Berlin z.B. hat 
sich zu dieser Problematik ange-
sichts der Bewertungswirklichkeit 
dahingehend eingelassen, dass für 
einen bestimmten Wertermittlungs-
stichtag regelmäßig ausreichendes 
Vergleichsmaterial für eine Markt-
mietenermittlung wohl nicht zur 
Verfügung stünde und deshalb die 
Einbeziehung von Vergleichsdaten 
aus Zeiträumen vor und nach dem 
Stichtag – im konkreten Fall ca. ein 
Jahr – nicht zu beanstanden sei.

Problem: Vergleichswertanpas-
sungen wegen Abweichungen der 
qualitativen Wohnwertmerkmale 
(interqualitativer Preisabgleich).

Diese hinreichende Übereinstim-
mung kann hierbei mit Anpassun-
gen in Form von Zu- und Abschlä-
gen oder mit Anwendung von 
Umrechnungsfaktoren oder in an-
derer geeigneter Weise (d.h. mit 
mathematisch-statistischen Metho-
den) erzeugt werden. 

Zunächst zu einer Anwendungs-
problematik: 

Bei der Mietpeisbewertung auf der 
Basis von Vergleichsobjekten wird 
oft mit prozentualen Zu- oder Ab-
schlägen gearbeitet. Allerdings 
muss vor der fehlerhaften Prozent-
anwendung gewarnt werden, was 
an folgendem Beispiel verdeutlicht 
wird:

Angenommen, dass bei ansonsten 
vergleichbaren Wohnungen die 
gute Wohnlage gegenüber einer 
einfachen Wohnlage mit + 25 % 
Zuschlag auf die Miete angepasst 
werden soll. Die übliche Anwen-

dung einer solchen 25 %-igen An-
passung ist: Falls das Vergleichsob-
jekt in einer einfachen Wohnlage 
liegt, dann soll die Miete für das 
Bewertungsobjekt (in guter Wohn-
lage) um 25 % erhöht, falls das Ver-
gleichsobjekt in einer guten Wohn-
lage liegt, dann soll die Miete für 
das Bewertungsobjekt (in einfacher 
Wohnlage) um 25 % vermindert 
werden. Genau solche auf den ers-
ten Blick korrekt scheinendende 
Anwendung der Prozentregel ist 
falsch, was an der algebraischen Na-
tur der Prozentzahlen liegt. Die kor-
rekte Anwendung:

  Wenn das Vergleichsobjekt mit 
einer einfachen Wohnlage eine 
Miete von € 4,00 €/m²/mtl. aus-
weist, dann hat ein Bewertungs-
objekt mit einer guten Wohnlage 
einen Zuschlag von + 25 %, oder  
4,00 € x 1,25 = 5,00 €.

  Wenn man allerdings von dem 
Vergleichsobjekt mit einer gu-
ten Wohnlage und der Miete von  
5,00 €/m²/mtl. ausgeht, dann hat 
das Bewertungsobjekt in einer 
einfachen Wohnlage keinen Ab-
schlag von 25 %, sondern nur 
von 20 %, weil 5,00 € x 0,80 = 
4,00 €. Dagegen ist aber 5,00 € x 
0,75 = 3,75 € und damit < 4,00 €.

Um solche Fehler zu vermeiden, ist 
die Arbeit mit Umrechnungsfakto-
ren statt prozentualen Zu- oder Ab-
schlägen zu empfehlen; so ent-
spricht einer Addition von 25 % ein 
Umrechnungsfaktor 1,25. Bei Zu-
schlägen wird die Miete mit dem 
Faktor multipliziert. Bei Abschlä-
gen wird durch diesen Faktor divi-
diert.

Bezogen auf die Berechnung im 
obigen Beispiel kann für die ange-
passte Miete des Bewertungsobjek-
tes in einer einfachen Wohnlage 
aus der Vergleichsmiete in guter 
Wohnlage gerechnet werden:  
5,00 €/1,25 = 4,00 €/m²/mtl.[20]

In die Anwendung der Regressions-
analyse führt Kleiber anschaulich ein.
[21] Mit Bezügen zur Mietpreisbe-
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wertung finden sich anspruchsvolle 
Vertiefungen bei Fahrmeir/Kneib/
Lang.[22]

Auf jeden Fall basiert jede sachver-
ständige Mietpreisbewertung mit 
Vergleichswertanpassungen über 
Zu- und Abschläge auf dem Leitge-
danken, dass sich die ortsübliche 
Vergleichsmiete in einem geglie-
derten Wohnungsmarkt mit „nor-
malem Preisgefüge“ darstellen 
lässt. Letzteres ist zu verstehen als 
Annahme, dass höhere Wohnquali-
tät zu einem höheren Mietpreis und 
vice versa führt. Das ist das Prinzip 
der sog. Orientierungshilfe zur 
Spanneneinordnung der Einzelver-
gleichsmiete in der Entgeltspanne, 
wie sie z.B. der Berliner Mietspie-
gel beinhaltet und das der BGH be-
merkenswerterweise zum Bestand-
teil des qualifizierten Mietspiegels 
„erhoben“ hat.

Betrachtet man in diesem Kontext 
ein solch fundiertes Entgelt-Wider-
spiegelungsinstrument wie den 
qualifizierten Berliner Mietspiegel, 
so muss vermerkt werden, dass 
durch die in der Mietspiegeltabelle 
abgebildeten Wohnwertfaktoren 
und Sondermerkmale rd. 70 % der 
Streuung der m²-Mieten erklärt 
werden . Folglich sind rd. 30 % der 
Mietpreisschwankungen auf Ursa-
chen zurückzuführen, die nicht 
durch den Mietspiegel abgebildet 
werden.[23]

Vergleichswertanpassungen – 
Darstellungen in Praxis- 
beispielen

Nichthierarchische Einzelfaktor-
anpassung

Im ersten Beispiel geht es um Ver-
gleichswertanpassungen vorrangig 
über Zu- und Abschläge, ohne dass 
jedoch eine Hierarchie der gewähl-
ten Einflussgrößen erkennbar ist. 
Die im Beispiel zu bewertende 
Wohnung, weist folgende angege-
bene Wohnwertmerkmale auf:

Ausgangsdaten für das aus der Literatur (Der Immobilienbewerter 6/2009) entnommene Beispiel 2

Vergleichsobjekt Nettokaltmiete€/m²/mtl. Wohnfläche m²
1 6,49 65,00
2 7,37 76,00
3 4,97 68,60
4 5,40 66,54
5 6,00 55,00
6 4,97 65,78
7 5,11 64,00
8 7,20 76,00
9 5,08 64,22
10 6,13 69,53
11 5,66 62,00

Anmerkung: In der ursprünglichen Veröffentlichung wurden die Mieten wegen abweichender Wohnflä-
chen angepasst: Nach Streich 1984 Abhängigkeit der m²-Miete von der Wohnungsgröße (in der Veröf-
fentlichung nicht explizit angegeben, aber nach Dröge, a. a, O., S. 246 nachvollziehbar): 
(Größe m²; Faktor): (55 m² ; 1,151), (60 m² ; 1,128), (65 m² ; 1,107), (70 m² ; 1,087), (75 m² ; 1,070),  
(80 m² ; 1,054), (100 m² ; 1,000.). 
Tab. 2: Ausgangsdaten von Beispiel 2

Dreizimmerwohnung, 65,17 m² 
Wohnfläche, DG eines Mehrfamili-
enhauses, Nachkriegsbau, teilmo-
dernisiert, mittlere Ausstattung, mit 
elektr. Türöffner, mit Dielenböden 
in den Wohn-/Schlafräumen, ohne 
Balkon, ohne Einbauküche EBK, 
mittlere Wohnlage. 

Ausgangsdaten des Beispiels: An-
passungen der Vergleichsmieten 
gegenüber dem Bewertungsobjekt 
aus einem veröffentlichten Praxis-
beispiel 2 (s. Tab.2).

Abb.1 signalisiert für den Bereich 
bis ca. 65 m² Wohnfläche einen 
(schwach ausgeprägt) gegenläufi-
gen, nichtlinearen Zusammenhang 
und über ca. 65 m² einen gleichläu-
figen, nichtlinearen Zusammenhang 
(schwach ausgeprägt). Es stellt sich 

hier somit die Frage, ob die Anwen-
dung der Umrechnungskoeffizien-
ten nach Streich 1984 auf den Bei-
spielfall gerechtfertigt ist. Wir 
möchten hier noch darauf hinwei-
sen, dass diese Verteilungskurve 
einer typischen Verteilung ent-
spricht, die bei einer Vielzahl von 
Mietanalysen z.B. im Kontext von 
Mietspiegelerhebungen festgestellt 
worden sind. Die Anpassung der 
Vergleichsmieten gegenüber dem 
Bewertungsobjekt mit Praxisbei-
spiel 2 ist in Tab.3, S.13 dargestellt.

Im Ergebnis bildet der Sachverstän-
dige aus den angepassten Mieten 
(Beisp. 2) über das arithmetische 
Mittel eine Einzelvergleichsmiete 
von 5,69 €/m²/mtl.). Während im 
Beispiel 1 noch eine gewisse Be-
zugnahme auf die Wohnwertmerk-

Demgegenüber ergibt sich für das Beisp. 2 folgender Zusammenhang zwischen m²-Mieten und Wohnflächen:

Abb. 1: Streudiagramm Nettokaltmiete (in €/m²) und Wohnfläche (in m²)
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male (oder Hauptvariable) nach  
§ 558 (2) BGB erkennbar ist, wer-
den in Beispiel 2 Hauptvariable 
und weitere, hierarchisch sicherlich 
untergeordnete Attribute gleichran-
gig mit Anpassungsfaktoren be-
dacht.

Hierarchische Anpassung über 
Nutzwertanalyse/Zielbaum

Dem Problem der ungewichteten 
Vergleichswertanpassung mit z.T. 
inplausiblen Zu-/Abschlagsbeträ-
gen für offensichtlich im Wohn-
wertgewicht gar nicht kompatible 
Merkmale bzw. sonstige Attribute 
kann mit der Anwendung der sog. 
Nutzwertanalyse (Zielbaumverfah-
ren) entgegengearbeitet werden. Zu 
dieser ist allerdings Folgendes an-
zumerken: 

  Die Bildung eines Zielbaums ist 
immer durch das Einführen oder 
Weglassen von Einflussfaktoren, 
namentlich bezogen auf einen 
unbestimmten Rechtsbegriff wie 
den der ortsüblichen Vergleichs-
miete, äußerst schwierig und 
stets nicht frei von subjektiven 
Beeinflussungen. Diese können 
in gewissem Grade durch den 
sog. intersubjektiven Sachver-
stand objektiviert werden, der 
aber auch in der Zusammen-
arbeit von Mietensachverstän-
digen selten anzutreffen ist. 

  Die Gewichtung der Einfluss-
größen des Zielbaums ist letzt-
lich immer mehr oder weniger 
subjektiv. Die bei der Mietpreis-
bewertung anzutreffenden Ge-
wichtungen der einzelnen Wohn-
wertmerkmale schwanken schon 
in den Fachveröffentlichungen 
beträchtlich. Bezogen auf die 
Wohnwertmerkmale nach § 558 
(2) BGB besteht bei den Mie-
tensachverständigen Einigkeit 
darüber, dass bei Geschoss-
wohnungen der Ausstattung 
das höchste Gewicht zukommt. 
Ebenso einhellig ist die Mei-
nung dazu, dass insbesondere 
bei qualitativeren und höher-

preisigen Wohnungsmarktbe-
reichen der Wohnlage bei einer 
marktgerechten Mietpreisbewer-
tung eine zunehmende Bedeu-
tung beizumessen ist. Dagegen 
nimmt das Wohnwertgewicht 
des ursprünglichen Baujahres 
(als Beschaffenheitsmerkmal) bei 
fortschreitender Modernisierung/
Instandsetzung ganzer Bestände 
tendenziell ab.

  Die im Zielbaum angesetzten 
Teilwerte unterstellen Miet-
einflüsse, die ebenso wie die 
Bepunktungen in Mietspiegel-
Orientierungshilfen, nicht empi-
risch begründet werden können. 

Damit sind Nutzwertanalyse bzw. 
Zielbaumverfahren immer als 
nachrangig gegenüber statistisch 
begründeten Mietpreisbewertun-
gen anzusehen. 

Die Nutzwertanalyse[25] wird da-
bei als ein Instrument genutzt, das 
erlaubt, die Qualität der Merkmale 
oder Funktionen einer zu bewerten-
den Mietwohnung entsprechend 
den aus der Marktbeobachtung und 
der örtlichen Verkehrssitte für den 
Sachverständigen erkennbaren Prä-

ferenzen der Wohnungsbenutzer in 
einem Gesamtwert in den Griff zu 
bekommen. Der Zielbaum stellt 
sich als geordnete Menge von auf-
einander abgestimmten Ober- und 
Unterzielen dar. Diese werden im 
nächsten Schritt als Teilwerte pro-
zentual gewichtet; welchen Teil-
wert die Sachverständigen den ein-
zelnen Teilzielen zuordnen, ist 
abhängig vom Grad der Bedeutung 
des Hauptzieles innerhalb der zu 
lösenden Aufgabe sowie vom Grad 
der Bedeutung der Nebenziele. Gut 
geeignet ist in diesem Zusammen-
hang die Methode der Skalierung, 
mittels derer sich Zwischenwerte in 
Form einer Nominal-Skala (z.B. 
sehr gut – gut – befriedigend – aus-
reichend – mangelhaft ‒ ungenü-
gend) darstellen lassen. Diese rela-
tionale Bewertung der einzelnen 
mietpreisbestimmenden Faktoren 
spiegelt weitgehend die Gepflogen-
heiten des Teilmarktes. Dabei wer-
den die folgenden Wertanteile für 
die Hauptziele (die sich zu 100 % 
ergänzen) zugrunde gelegt. 

Gebäudeart
Der Wertanteil der Gebäudeart wird hauptsächlich durch die 
Bauart (Ein-, Zwei- bzw. Mehrfamilienhaus, offene bzw. ge-
schlossene Bauweise) und die Nutzungskriterien (reine Wohn-
nutzung, gemischte Nutzung) bestimmt. Bei mehrgeschossigen 
Gebäuden ist die Geschosslage von Bedeutung. Wertanteil der Gebäudeart bis 5 %
Lage
Die Lage (sog. Makrolage) ist hauptsächlich durch die Um-
gebungsqualität der Region (Wohnlage einfach, mittel, gut), 
etwaige Beeinträchtigungen durch angrenzende Gebiete, die 
Straßenart (Haupt-, Durchgangs-, Nebenstraße), und die Entfer-
nungen zu Wohnwert bestimmenden Einrichtungen und Anla-
gen (Einkauf, Schule, öffentliche Nahverkehrsmittel, Naherho-
lung) gekennzeichnet. Wertanteil der Lage bis 15 %
Größe
Der Werteinfluss der Wohnungsgröße ist durch die Kategorisie-
rung der Wohnfläche und dem verfügbaren Anteil von Neben-
flächen (Abstell-, Kellerräume, etc.) sowie Gartenanteilsflächen 
bestimmt.

Wertanteil der Wohnungsgröße 
bis 20 %

Beschaffenheit (einschließlich energetische)
Der Wertanteil der Beschaffenheit ist besonders durch die Bau-
perioden (Baujahr), den Unterhaltungszustand, die Bauweise 
und die Ausführungsqualität, den Standard des Wärmeschut-
zes, der Entwurfsgestaltung, der Orientierung nach Himmels-
richtungen und der Qualität des unmittelbaren Außenbereiches 
bestimmt.

Wertanteil der Wohnungs- 
beschaffenheit bis 20 %

Ausstattung (einschließlich energetische)
Die Ausstattung meint hauptsächlich die Beurteilung der Stan-
dardausstattung, also die dem Mieter gebotene Qualität von 
technischer Ausrüstung und Ausstattung und der Oberflächen-
qualitäten von Nutz- und Sichtflächen in der Wohnung.

Wertanteil der Wohnungs-
ausstattung bis 40 %

Tab. 4: Definitionen und Gewichtung von Hauptzielen, wie sie für das Vermietungsmarktsegment 
des Beispiels 2 von uns angehalten wurden 
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Im direkten Vergleich der Wertan-
sätze des Bewertungsobjektes mit 
denen der gewählten Vergleichsob-
jekte werden so die vorhandenen 
Unterschiede messbar und nach-
vollziehbar. Die rechnerische Ablei-
tung der ortsüblichen Vergleichs-
miete erfolgt abschließend so, dass 
die Summe der Teilwerte des Be-
wertungsobjekts zum Durchschnitt 
der Summe der Teilwerte des durch-
schnittlichen Vergleichsobjekts in 
Relation gesetzt und das durch-
schnittliche Mietniveau entspre-
chend des relativen Wohnwertes des 
Bewertungsobjekts als Einzelver-
gleichsmiete geschätzt wird. Es gilt:

Durchschnittlicher Mietansatz 
der Vergleichsobjekte (VO) x 
Wertanteil Bewertungsobjekt / 
Durchschnittlicher Wertanteil 
Vergleichsobjekt (VO) =  
Einzelvergleichsmiete netto kalt

Datensatz aus Beispiel 2

Nr. Miete Diff. MW 
(5,85)

Modernisierung Balkon Gegensprechanlage/
Türöffner

Boden Lage EBK Etage

1 6,49 + 0,64 1 0 1 1 3 0 2
2 7,37 + 1,52 1 1 2 1 2 1 1
3 4,97  ‒ 0,88 2 0 2 0 1 0 0
4 5,40 ‒ 0,45 0 0 1 0 1 0 0
5 6,00 + 0,15 1 0 1 1 3 0 3
6 4,97 ‒ 0,88 1 0 2 1 4 0 0
7 5,11 ‒ 0,74 1 0 0 0 0 0 0
8 7,20 + 1,35 1 1 2 1 4 0 2
9 5,08 ‒ 0,77 0 0 2 0 4 0 2
10 6,13 +0,28 2 0 2 1 2 0 2
11 5,66 ‒ 0,19 0 1 2 0 3 0 2
MW =5,85
Tab. 5: Datensatz aus Beispiel 2

MW = Mittelwert arithmetisch; Modernisierungsstand (0 = nein, 1 = teilmodernisiert, 2 = ja); Balkon (0 = nicht vorhanden, 1 = vorhan-
den); Gegensprechanlage/Türöffner (0 = nein, 1 = nur Türöffner, 2 = Gegensprechanlage mit Türöffner); Bodenbelag (0 = keiner, 1 = 
PVC); Lage (abgeleitet aus den angegebenen Prozentwerten: 0 = +7,5 %, 1 = +5,0 %, 2 = 0 %, 3 = -2,5 %, 4 = -4,0 %); Einbauküche (0 = 
nicht vorhanden, 1 = vorhanden); Etage (0 = EG, 1 = 1. OG, 2 = 2. + 4. OG)

Für das Praxisbeispiel 2 könnte 
eine Einwertung über einen Ziel-
baum nur insofern dargestellt wer-
den, als von uns die meisten Haupt- 
und Nebenziele ohne Kenntnis des 
Falles eingeführt werden müssten. 
Eine Aussage, wie sich das Ergeb-
nis gegenüber dem der  nichthierar-
chischen Einzelfaktoranpassung un-
terscheiden würde, hätte so wenig 
Erkenntniswert. Auf jeden Fall 
kann gesagt werden, dass bei einer 
ansonsten etwa gleichmäßig durch-
schnittlichen Einwertung von Be-
wertungsobjekt und Vergleichsob-
jekten nach den o.g. Wertanteilen 
die Beiträge der Merkmalsabwei-
chungen zwischen Vergleichsob-
jekten und Bewertungsobjekt – ce-
teris paribus ‒ namentlich bei den 
untergeordneten Attributen zu we-
sentlich geringeren Mietpreiswir-
kungen geführt hätten (etwa Ab-
weichung in der Türkommunikation 

bei der Einzelfaktoranpassung von 
‒ 0,10 € bis ‒ 0,15 €/m²/mtl., im 
Zielbaum etwa ‒ 0,01 € /m²/mtl.)

Vergleichswertverfahren mittels 
Regressionsanalyse

Die im Beispiel 2 zu bewertende 
Wohnung wird durch eine Vielzahl 
von Wohnwertmerkmalen i.S. von 
Haupt- und Nebenzielen charakte-
risiert (zu den Wohnmerkmalen s. 
S.15).  Zur Ermittlung der ortsübli-
chen Vergleichsmiete wird nachfol-
gend eine Regressionsanalyse für 
einzelne bekannte Wohnwertmerk-
male der vorliegenden Vergleichs-
wohnungen (n = 11) durchgeführt.

Aus dem Datensatz von Beisp. 2 
wurden die in  Tab. 5 dargestellten 
Annahmen abgeleitet.

Bei einer Überprüfung der Wir-
kungsrichtung für die einzelnen 
aufgeführten Wohnwertmerkmale 
auf Basis eines Mittelwertver-
gleichs konnten teilweise nur un-
klare/unplausible Wirkungsrich-
tungen festgestellt werden, sodass 
nach unserer Meinung diese Wohn-
wertmerkmale für die Regressions-
analyse nicht zu verwenden sind. 

So ergab sich z.B., dass die durch-
schnittliche Miete im Vergleichsda-
tensatz für eine Wohnung mit Tür-
öffner ohne Gegensprechanlage 
höher ist, als für eine Wohnung mit 
einer Gegensprechanlage und Tür-
öffner. 

Vor der Durchführung der Regres-
sionsanalyse erfolgte eine Dichoto-

misierung (d.h. Zerlegung einer 
Gesamtheit in zwei Teilgesamthei-
ten mithilfe eines Merkmals, bei 
dem nur zwei Ausprägungen unter-
schieden werden) einzelner Wohn-
wertmerkmale:

  Gegensprechanlage mit Türöff-
ner (0 = nicht vorhanden, 1 = 
vorhanden)
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  Lage im EG (0 = nein, 1 = ja)
  gute Lage (0 = nein, 1 = ja)

In der Regressionsanalyse wurden 
insgesamt sechs Wohnmerkmale be-
rücksichtigt (Balkon, Fußbodenbe-
lag, Lage im EG, Einbauküche, Ge-
gensprechanlage mit Türöffner und 
gute Lage). Als abhängige Variable 
wird die Differenz der Quadratmeter-
miete zur durchschnittlichen Miete 
der elf Vergleichswohnungen heran-
gezogen (Mittelwert = 5,85 €/m²). 

Für die Ermittlung der Zu- und Ab-
schläge wurde ein lineares Regres-
sionsmodell mit einer rückwärtigen 
Variablenprüfung unter Berück-
sichtigung einer Konstanten heran-
gezogen. Bei der statistischen Analy-
se auf Basis der Regressionsanalyse 
wird überprüft, ob ein Merkmal ei-
nen signifikanten Einfluss auf die 
Abweichung der relativen Miete 
von der durchschnittlichen relati-
ven Miete hat. Bei einem sog. 
„backward“-Modell wird in jedem 
Analyseschritt das Merkmal ent-
fernt, welches den geringsten signi-
fikanten Einfluss aufweist. Dieses 
Verfahren wird so lange durchge-
führt bis am Ende nur die Merkma-
le übrigbleiben, die im vorliegen-
den Datensatz einen statistisch 
nachgewiesenen signifikanten Ein-
fluss auf die Miethöhe haben. Die 
nachfolgenden Ergebnisse zeigen 
das Ergebnis der durchgeführten 
Regressionsanalyse (Verwendung 
von SPSS).

Im Ergebnis konnten zwei Wohn-
wertmerkmale für die elf Ver-
gleichswohnungen identifiziert 
werden – Balkon vorhanden und 
PVC-Bodenbelag vorhanden – die 
einen statistisch signifikanten Ein-
fluss auf die Miethöhe haben. Für 
alle anderen Wohnwertmerkmale 
konnte kein statistisch gesicherter, 
signifikanter Einfluss ermittelt wer-
den:

  Mittelwert: 5,85 €/m²
  Konstante: ‒ 0,82 €/m²
  Balkon vorhanden: + 1,06 €/m²
  PVC-Bodenbelag: + 0,97 €/m²

Daraus ergibt sich für die Ver-
gleichswohnung eine einigermaßen 
statistisch gesicherte Vergleichs-
miete von:

5,03 €/m²/mtl. bzw. eine Nettokalt-
miete von 327,80 €/mtl. 

Die Berechnung basiert auf der fol-
genden Formel:

y = Konstante + β1 * x1 + β2 * x2 

Konstante = ‒ 0,82 €/m²,   
β1 [Balkon vorh.] = + 1,06 €/m²,  
ß2 [PVC-Bodenbel.] = + 0,97 €/m²)

(Ab- bzw. Zuschläge auf den Mit-
telwert)

Für das zu bewertende Objekt er-
gibt sich somit folgende relative 
Miete = 5,85 €/m² - 0,82 €/m² = 
5,03 €/m²/mtl.

(Zuschläge für Balkon und PVC-
Bodenbelag werden nicht ange-
setzt, da diese in der zu bewerten-
den Wohnung nicht vorliegen).

Teil II des Beitrags folgt in der 
kommenden Ausgabe.

 Dr. oec. habil. Manfred Stelter, Dipl.-Geograph 
Thorsten Hühn, Dipl.-Mathematiker und Wirt-
schaftsinformatiker Vladimir Magalashvili, Prof. 
em. Dr. Rudolf Swat  sind Mitglieder des  
RRLab StSHM, Berlin, einem  informellen Netzwerk 
zur Explorativen Mietdatenanalyse, gegründet von 
Manfred Stelter. 

Quellenangaben:
[1] Näheres dazu z.B. bei http://www.univie.

ac.at/ie/alt/files/lva/WS07Oekonomie2.
pdf sowie sehr beachtenswert P. Fleis-
sner unter peter.fleissner.org/Transform/
Terra_Humana.pdf. Zu warnen ist jedoch 
vor angeblich wirtschaftstheoretischen 
Ergüssen zwischen ärmlich bis ärgerlich wie 
Hartermann, Wenn vom Wert keine Rede 
mehr ist, Grundstücksmarkt und Grund-
stückswert (GuG), 2/2012, S. 89 ff. oder die 
unqualifizierten Einlassungen eines Bonner 
Sachverständigen „…und Marx hat uns 
dann das Sachwertverfahren hinterlassen“, 
Seminar des VHW Spezielle Instrumente 
und Verfahren in der Wertermittlung, Berlin 
September 2014. 

[2] Bischoff, BVS-Trainingslager Immobilien-
bewertung 2013/2014. Vergleichswertrichtli-
nie (VW-RL) und mathematische Statistik in 
der Wertermittlung, Berlin 2013, S. 4.

[3] Zur bewertungstechnischen Handhabung 
von Aspekten der Nachhaltigkeit siehe z.B. 
Ok Kyu Strunk/Stoy, Ratingsystem zur 
Beurteilung des Wertentwicklungsrisikos 
von nachhaltigkeitsrelevanten Immobilien-
merkmalen, GuG, 1/2025, S. 34 ff. und auch 
Gromer, Die Bewertung von nachhaltigen 
Immobilien, Dissertation Stuttgart 2012, 
veröffentlicht bei Springer Gabler Research 
2012.

[4] Für das Sachverständigengutachten ist als 
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zur Mietspiegelerhebung mengenmäßig ein-
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von Grundgesamtheit und v.a. von Zufalls-
stichprobe in Publikationen zur Mietpreis-
bewertung Stelter/Swat, Zur Mietpreisbe-
wertung von ortsüblichen Vergleichsmieten 
– die Ableitung der Einzelvergleichsmiete 
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[5] Stelter/Magalashvili, Mietpreisbewertung 
im Vergleichspreisverfahren als Explorative 
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hängige Variablen): 

 1. Sawyer (1982), Sample size and the 
accuracy of predictions made from multiple 
regression equations. Journal of Educational 
Statistics, 7, 91-104.
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+- 0,6 statistisch kein signifikanter Zusam-
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sich aus der Vergleichsauswahl ergebenden 
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[12] Vgl. Strotkamp, Vortrag am 29.11.2014 in 
Neubrandenburg im Rahmen des Weiterbil-
dungsprogramms des „Landesfachverbandes 
der Immobilien- und Bausachverständigen 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.“, Folie 17

[13] Ebenda. Folie 18
[14] Kleiber, Verkehrswertermittlung von 

Grundstücken, 8. Auflage 2014, S. 1319
[15] OLG Schleswig, Urteil vom 2.6.2000 – 14 

U136/99
[16] BGH, Urteil vom 28.6.1966 – IV ZR 

287/64
[17] Petersen, „Was können wir von der Ver-

kehrswertermittlung in der Bundesrepublik 
an Ergebnissicherheit erwarten?“, in GuG 
4/2007

[18] Siehe dazu Bischoff, BVS-Trainingslager, 
a.a.O. S. 69 und auch Stelter/Magalashvili, 
Mietpreisbewertung im Vergleichspreisver-
fahren als Explorative Datenanalyse, a.a.O., 
S. 15.

[19] Von der Lippe/Breuer, Konzept für 
ein wirtschaftliches System regionaler 
Preisindizes – Möglichkeiten zur Gewin-
nung regionaler Daten über Mieten und 
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Nürnberg 2010.
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abweichender Grundstücksmerkmale auf 
die Eigenschaften des Bewertungsobjekts, 
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und Abschläge – wenn sie denn teils mit Ab-
solut-, teils mit Relativbeträgen angebracht 
werden. „Bei höheren Zu- und Abschlägen, 
die im Vomhundertsatz angebracht werden, 
können sich leicht Unterschiede von 10 % 
und mehr ergeben.“ Kleiber, Verkehrswerter-
mittlung von Grundstücken. Kommentar und 
Handbuch, Köln, 7. Aufl. 2014, S. 1347 f.

[21] Vgl. Kleiber, a. a. O., S. 1348 ff.
[22] Fahrmeir/Kneib/Lang, Regression. Model-

le, Methoden und Anwendungen, 2. Aufl. 
2009

[23] Die erklärte Varianz ist dabei die quadrierte 
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und Mittelwert; die quadrierte Abweichung 
zwischen dem Vorhersagewert und dem 
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Varianz bezeichnet (der Rest, welcher durch 
die Regressionskurve nicht erklärt werden 
kann).

[24] Siehe dazu u.a. Empirischen Endbericht 
zum Berliner Mietspiegel 2013.

[25] Vgl. Aurnhammer, Wert und Bewerten. 
Einige grundsätzliche Gedanken zum Wert-
problem in: BauR 1981, S. 139 ff. derselbe, 
Der Wert des Sachverständigengutachtens. 
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(BauR), 2/1983, und Kamphausen, Ermitt-
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